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Naturschutzrechtlicher Ausgleich/Kompensation des Biotopwertdefizits 

Durch die Eingriffe im Rahmen des Bebauungsplanes „Im Knippel“ in Einhausen verbleibt (nach 
Aufwertungsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches) zunächst ein Biotopwertdefizit in 
Höhe von 670.819 Biotopwertpunkten. 

Die Kompensation des Biotopwertdefizits erfolgt durch Zuordnung vorlaufender Ersatzmaß-
nahmen aus den Ökokonten der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG). Gemäß Vertrag 
zwischen dem Vorhabenträger (Gemeinde Einhausen) und der HLG als Ökoagentur für das 
Land Hessen i.V.m. der zugehörigen Freistellungserklärung1 der HLG übernimmt die HLG 
rechtlich bindend die Vollkompensation des Defizits und stellt die Gemeinde insofern schuldfrei: 
Gemäß Vertrag (§ 2 Abs. 3) sowie der Freistellungserklärung (Absatz „Fristen“) verpflichtet sich 
die HLG, die Kompensationsleistung „bis spätestens 12 Monate nach Baubeginn“ zu erbringen. 
„Eine entsprechende, vorlaufend durchgeführte Kompensationsmaßnahme wird dann im Sinne 
des § 7 Abs. 1 und 2 HAGBNatSchG zugeordnet. Dies wird der Genehmigungsbehörde durch 
die HLG schriftlich angezeigt.“ 

Die erfolgte Zuordnung wird auch der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße 
zeitnah zur Kenntnis gebracht, damit diese die zugeordneten Flächen und Maßnahmen dann 
ordnungsgemäß in das Naturschutzregister (NATUREG) der Naturschutzbehörden einpflegen 
kann. 

Der Vertragstext und die genannte Freistellungserklärung sind dieser Anlage angehängt; 
desgleichen ein Plan mit Darstellung der Ökokontoflächen im Bereich der „Weschnitzinsel von 
Lorsch“ aus welchen die Zuordnung erfolgt. 

Gesamtergebnis der rechnerischen Bilanzierung 

Durch die externen Ausgleichsmaßnahmen (hier die Zuordnung von Ökokontomaßnahmen der 
HLG) wird das Biotopwertdefizit in Höhe von 670.819 Biotopwertpunkten vollständig 
ausgeglichen. 

Artenschutz-/Artenhilfsmaßnahmen 

Neben der naturschutzrechtlichen Kompensation (Ausgleich des Biotopwertdefizits, s.o.) 
erfordert die Planung außerdem funktionale Ausgleichsmaßnahmen auf externen Flächen im 
Rahmen des Artenschutzes, welche sich aus der Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG ergeben. 

Dies sind zum einen CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse (Maßnahme E1: Schaffung von 
Reptilien-Habitaten), zum anderen Artenhilfsmaßnahmen für Amphibien, insbesondere die 
lokale Erdkröten-Population (Maßnahme E2: Schaffung von Amphibienleiteinrichtungen; 
Maßnahme E3: Herstellung von zwei Amphibientümpeln). 

Artenschutzrechtlich zwingend ist in diesem Zusammenhang nur die Maßnahme E1, da durch 
den Eingriff wesentliche Lebensräume der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse 
maßgeblich beeinträchtigt werden. 

Die Amphibienmaßnahmen (E2 und E3) hingegen sind zwar für die Schonung und den Erhalt 
der großen lokalen Erdkröten-Population von Bedeutung. Da jedoch zum einen im Eingriffsge-
biet selbst keine Fortpflanzungsstätten betroffen sind und zum anderen die Erdkröte einen 
artenschutzrechtlich weniger sensiblen Status hat, sind diese Maßnahmen lediglich als 
„Artenhilfsmaßnahmen“ einzustufen, die artenschutzrechtlich keinen zwingenden Charakter 

                                                
1 Die Kompensationsverpflichtungen können gemäß § 5 Abs. 6 der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) vom 

1. September 2005 „befreiend“ auf die Ökoagentur für Hessen übertragen werden 
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haben. Die Durchführung dieser Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Selbstverpflichtung der 
Gemeinde. 

Lage der Maßnahmenflächen 

 
Abbildung 1: Übersicht: Lage der Maßnahmenflächen in Einhausen 

 
Abbildung 2: Flurstücks-bezogene Lage der Maßnahmenflächen  
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Maßnahme E1: Schaffung von Reptilienhabitaten 

Lage der Fläche (vgl. Abbildung 2): Gemarkung Groß-Hausen, Flur 1, Flurstücke Nr. 317 tlw. 
und Nr. 318 tlw. 

Im Artenschutzgutachten wird diese Maßnahme als „CEF-Maßnahme“ wie folgt beschrieben: 
C 03 Schaffung von Ersatzhabitaten: Zum unmittelbaren Habitatersatz für die Zau-

neidechse, aber auch zur Schaffung von unbesiedelten Habitatstrukturen für die um-
zusetzenden Eidechsen, sind vorlaufend zum Eingriff und zur Umsiedlung (vgl. V 06) 
geeignete Siedlungsräume neu anzulegen, oder bereits besetzte Siedlungsareale 
strukturell zu optimieren. Zur Habitatentwicklung sind Blockstein-, Sand- und Totholz-
haufen einzubringen; die Verwendung dunkler Gesteins- oder Sandarten ist aufgrund 
ihrer übermäßigen Aufheizung im Sommer zu vermeiden; zur Vervollständigung der 
Habitataspekte ist auch zumindest ein Überwinterungskomplex einzurichten. 

Die für die Herstellung der Reptilienhabitate vorgesehene Maßnahmenfläche ist eine 
Obstbaum-bestandene Magerwiese im Eigentum der Gemeinde Einhausen, welche von 
Mitgliedern des Vogelvereins bewirtschaftet wird. Diese mit viel Sachverstand betreute und 
gepflegte Wiese ist bereits naturschutzfachlich sehr hochwertig. Die Einbringung von 
Strukturelementen zur Schaffung/Verbesserung der Lebensraumsituation von Reptilien trifft 
aber auf ein sehr positives Echo und soll in direkter Abstimmung mit dem Verein erfolgen. 

Die Umsetzung lässt sich an der in Abbildung 3 dargestellten Prinzip-Skizze orientieren. 
Insgesamt ist eine Fläche von mindestens 50 m² anzulegen. 

 
Abbildung 3: Prinzip-Skizze für die Herstellung der Reptilienhabitate  
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Maßnahme E2: Stellung eines Amphibienzauns am Waldrand als Rückhalte- und Leitstruktur 

Lage der Fläche (vgl. Abbildung 2): Gemarkung Groß-Hausen, Flur 1, Flurstücke Nr. 499 tlw. 
und Nr. 505 tlw. 

Im Artenschutzgutachten wird diese Maßnahme als „Vermeidungsmaßnahme“ wie folgt 
beschrieben: 

V 08 Amphibienleiteinrichtungen: In den Austauschbahnen von Amphibien sind Amphibien-
leiteinrichtungen vorzusehen. Die Festlegung der Standorte hat vor Baubeginn durch 
eine fachlich geeignete Person (z.B. langjährige Gebietskenner) zu erfolgen. Sollte es 
möglich sein, Laichgewässer im funktionalen Umfeld des Plangebietes als Arten-
hilfsmaßnahme neu anzulegen oder wieder zu reaktivieren (gemäß Eigenverpflich-
tung der Gemeinde), so ist davon auszugehen, dass sich die Wanderungskorridore 
zum Laichgewässer - die derzeit von West nach Ost verlaufen - mittel- bis langfristig 
an die strukturelle Veränderung anpassen und demnach dann auf die Leiteinrichtun-
gen verzichtet werden kann. 

Am nördlichen Rand innerhalb der Wegeparzellen Nr. 499 und Nr. 505, eines am Waldrand 
verlaufenden Feldweges, ist auf einer Länge von ca. 400 m ein dauerhafter Amphibienzaun zu 
installieren (zur Lage vgl. Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Vorgesehener Standort des Amphibienzauns 

In Abstimmung mit Amphibienspezialisten des lokalen Naturschutzes wurde dieser Bereich für 
eine solche Installation als besonders geeignet befunden, um die von Norden in die Siedlungs-
bereiche einwandernden Amphibien, in erster Linie Erdkröten, zurückzuhalten. 

In Verbindung mit der Schaffung von Amphibientümpeln (Maßnahme E3) im nördlich gelegenen 
Wald besteht hier die Chance einer dauerhaften Umprägung der Population im Laufe der 
kommenden Jahre. 

Die Herstellung des dauerhaften Amphibienzaunes erfolgt im Rahmen der Eigenverpflichtung 
der Kommune auf der gemeindeeigenen Wegeparzelle am Waldrand.  
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Maßnahme E3: Schaffung von zwei Amphibientümpeln in Waldschneise als Laichgewässer 

Lage der Fläche (vgl. Abbildung 2): Gemarkung Groß-Hausen, Flur 10, Flurstück Nr. 1/3 tlw. 

Konkretisierende Ergänzung zu Maßnahme V 08 „Amphibienleiteinrichtungen“: Es sollen 
Ersatz-Laichgewässer zur Vermeidung der bislang regelmäßig erfolgenden Querungen von 
Straßen im funktionalen Umfeld des Plangebietes angelegt werden. Aus Gründen der 
Flächenverfügbarkeit und zur Vermeidung von Individuen-Verlusten bei der Querung der 
Kreisstraße K65 sollen die Laichgewässer im Bereich des Waldes nordwestlich des Gewerbe-
gebietes hergestellt und dauerhaft unterhalten werden. Hierfür eignet sich die kleine ortsnahe 
Waldschneise/Waldwiese, die auch von faunistischen Gebietskennern für eine Anlage von 
Amphibienteichen befürwortet wird. 

 
Abbildung 5: Prinzip-Skizze für die Herstellung der Amphibientümpel 

Eckdaten der Herstellung (je Tümpel): 

- Größe: 10 m lang, 4 bis 5 m breit; Tiefe am Tiefpunkt 0,50 m = 50 m² pro Teich 

- Pflegefläche jeweils 1 m als Umrandung = 34 m² pro Teich 

Somit ergibt sich eine Gesamtfläche von 168 m². 

- Abstand zu Wegen und Waldrändern jeweils 5 m 

- Eine Seite mit Flachwasserzone 

- Eventuell Initialbepflanzung (Schilfrhizome) am „Nordufer“ 

- Arbeitsfläche für Baustelle, die jeweils wieder als Wiese hergerichtet und eingesät werden 
muss, jeweils zusätzliche 500 m² pro Teich = 1.000 m² 

- Pflegemodus: Abschnittweise Mahd alle 3 bis 5 Jahre (Trockenperioden nutzen), um 
Verbuschung zu vermeiden 

Die Herstellung und dauerhafte Unterhaltung der Teiche erfolgt im Rahmen der Eigenverpflich-
tung der Kommune. Die Flächenverfügbarkeit wird zwischen der Gemeinde Einhausen und 
HessenForst vertraglich geregelt. 



Anhang 1: Karte der Ökokontoflächen der HLG im Bereich der „Weschnitzinsel von Lorsch“ 



Anhang 2: 

Vertragstext zur Übernahme der Kompensationsverpflichtung für die naturschutzrechtliche 
Teilkompensation des Biotopwertdefizits aus dem Bebauungsplan Nr. 34 „Im Knippel“ durch die 
HLG. 


















